Übungsblatt IV - Schlusskostenrechnung – Lösung Aufgabe 3
Sachverhalt: K verklagt B1 und B2 auf Zahlung von 13.002,00 EUR als Gesamtschuldner. Der Klage ist ein Verrechnungsscheck in der richtig berechneten Höhe für die Gerichtskosten beigefügt. Nach Zustellung der Klageschrift an die Beklagten wird früher erster Termin anberaumt.

Noch vor dem Termin erweitert K seine Klage dahingehend, dass er von B1 und B2 die Zahlung von weiteren 3.000,00 EUR begehrt. Der Kostenbeamte erfordert die offenen Gerichtskosten, welche von K gezahlt werden.

In der mündlichen Verhandlung nimmt K seine Klageerweiterung vollumfänglich zurück. Der Beklagte stimmt der Klagerücknahme zu. Das Gericht beraumt einen Termin zu Verkündung einer Entscheidung an. Sodann erkennen beide Beklagten den gegen sie mit der Klage geltend gemachten Anspruch vollständig an.

Auf Antrag des K ergeht gegen B1 und B2 Anerkenntnisurteil. Die Kosten des Verfahrens werden K zu 20% und B1 und B2 als Gesamtschuldner zu 80% auferlegt.

Lösungsvorschlag:

[bookmark: _Hlk198284509]Ermäßigung: 
Das Verfahren wurde vollständig durch anteilige Klagerücknahme und Anerkenntnisurteil gegen die Beklagten beendet. Eine Ermäßigung nach Nr. 1211 KV GKG tritt dann ein, wenn beide Beendigungstatbestände einen Ermäßigungstatbestand darstellen und somit isoliert betrachtet zu einer Ermäßigung geführt hätten (vgl. letzter Satz zu Nr. 1211 KV GKG).

[bookmark: _Hlk198284562]Die (anteilige) Klagerücknahme ist sowohl wirksam (vgl. § 269 Abs. 1, 2) als auch rechtzeitig (vor Schluss der mündlichen Verhandlung) erklärt worden und stellt daher einen Ermäßigungstatbestand nach Nr. 1211 Nr. 1 a) KV GKG dar. Das (anteilige) Anerkenntnisurteil der Beklagten ist Ermäßigungstatbestand nach Nr. 1211 Nr. 2 KV GKG.

Es ist auch kein anderes als in Nr. 1211 Nr. 2 KV GKG genanntes Urteil vorausgegangen.
[bookmark: _Hlk198284611]Die Verfahrensgebühr ermäßigt sich somit nach Nr. 1211 Nr. 1 a) und Nr. 2 KV GKG auf eine einfache Gebühr.

Streitwert: 
13.002,00 EUR gem. §§ 48 Abs. 1 S. 1 GKG i.V.m 3 ff. ZPO
3.000,00 EUR sind gem. § 39 Abs. 1 GKG hinzuzuaddieren

Streitwert gesamt: 16.002,00 EUR

Wichtig: Eine anteilige Klagerücknahme führt nicht automatisch zur Verminderung des Streitwertes!







	[bookmark: _Hlk198284858]Tatbestand
	KV-Nr.:
	Wert (EUR)
	Betrag (EUR):
	Maximale Mithaft (EUR):

	
	
	
	
	K
	B 1
	B 2

	Verfahren im Allgemeinen
(ermäßigt)
	1210, 1211
	16.002
	374,50
	374,50
(§ 22 I)

	
	

	
	
	Summe:
	374,50
	374,50
	
	



Von der Gesamtsumme schuldet K 20 %			 	 74,90 EUR
Davon bereits gezahlt:					        1.123,50 EUR
Rest (zu viel): 							        1.048,60 EUR

Die restliche Mithaft des Klägers beträgt 299,60 EUR (374,50€ - 74,90€)

Auf die Kostenschuld des Beklagten zu 1) verrechnet: 	         - 149,80 EUR 
Auf die Kostenschuld des Beklagten zu 2) verrechnet: 	         - 149,80 EUR 
Rest (Überschuss): 							749,00 EUR


Von der Gesamtsumme schuldet B1 40%			149,80 EUR
Davon bereits gezahlt: 						    0,00 EUR 
Rest (noch offen): 							149,80 EUR 
Vom Überschuss des K verrechnet: 					149,80 EUR 
Rest: 									    0,00 EUR 

Von der Gesamtsumme schuldet B2 40%			149,80 EUR
Davon bereits gezahlt: 						    0,00 EUR 
Rest (noch offen): 							149,80 EUR 
Vom Überschuss des K verrechnet: 					149,80 EUR 
Rest: 									    0,00 EUR 

	Baustein
E
	Alle Kosten sind nun gem. § 9 Abs. 3 Nr. 1 GKG fällig. 
Gem. § 28 Abs. 1 KostVfg Ist nunmehr eine neue Kostenrechnung, die Schlusskostenrechnung, zu erstellen.


	F
	Kostenschuldner sind gem. § 29 Nr. 1 GKG der Kläger zu 20% und die Beklagten zu je 40% als Entscheidungsschuldner.


	G
	Der vom Kläger als Antragsteller gem. § 22 Abs. 1 GKG geleistete Vorschuss ist im Rahmen der restlichen Mithaft auf die Kostenschuld der Beklagten zu verrechnen.

Die verbleibende Überzahlung wird gem. § 29 Abs. 3 und 4 S. 1 KostVfg mit Kost 18 an den Kläger (ggf. über dessen Prozessbevollmächtigte/n) erstattet.

Auf Seiten der Beklagten sind keine weiteren Kosten nachzufordern.



